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Herrn  
Dieter Hilser MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr des Landtags NRW  
Platz des Landtags 1 
 
40219 Düsseldorf 

 
 
 
 
 
Gesetz der Landesregierung, Drucksache 16/12435 „Achtes Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in 
NRW  (8. ÖPNV-ÄndG)“           
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landtags NRW am 07.11.2016 
 
Schreiben der Präsidentin des Landtags NRW vom 13.10.2016 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Hilser, 

 
unter Bezugnahme auf das vorgenannte Schreiben der Präsidentin des Land-

tags Nordrhein-Westfalen nehmen wir gerne zu dem Entwurf eines Achten 

Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Personennahver-

kehr in Nordrhein-Westfalen Stellung.  

 
Angesichts der besonderen Bedeutung des Gesetzentwurfs und der beabsich-

tigten weitreichenden Änderungen, hat die VRR AöR bereits mit Schreiben 

vom 07.06.2016 sowie gemeinsam mit Städtetag NRW, Landkreistag NRW, 

Städte- und Gemeindebund NRW sowie Nahverkehr Rheinland und Nahver-

kehr Westfalen-Lippe mit Schreiben vom 14.09.2016 ihre Positionen deutlich 

gemacht. Das Schreiben der VRR AöR an das Ministerium für Bauen, Woh-

nen, Stadtentwicklung und Verkehr sowie das gemeinsame Schreiben an die 

Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-

kehr liegen als Anlage bei.  

 
Nachfolgend möchten wir eine Bewertung zu den wichtigsten, geplanten Än-

derungen des ÖPNVG abgeben und im Übrigen auf die als Anlage beigefügte 

Stellungnahme der VRR AöR vom 07.06.2016 verweisen.  

 

 
Martin Husmann 
 

 
02 09/15 84 - 488 
 

 
02 09/15 84 123 - 488 
 

 
husmann@vrr.de 
 

 
V1/GL 
 

 
28. Oktober 2016 
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1. Weisungsrecht des Landes NRW wird abgelehnt 
 

Ein Weisungsrecht des Landes gegenüber den Aufgabenträgern im SPNV ist abzulehnen. Die de-

zentrale Struktur der Aufgabenträger im SPNV hat sich bewährt und die im Gesetzentwurf vorge-

sehenen Weisungsrechte des Landes sind unnötig. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des 

Eingriffs ist  nicht gewahrt. Die geplante Änderung ist zwar geeignet die Einwirkungsmöglichkeiten 

des Landes zu stärken, aber nicht erforderlich und angemessen.  

 

Zunächst ist festzustellen, dass das MBWSV NRW damit die demokratisch legitimierten Entschei-

dungsprozesse in den Zweckverbänden aushebeln kann. Es besteht die Gefahr kostenverursa-

chender Anordnungen des Landes, die im Ergebnis die Aufgabenträger im SPNV zu tragen haben. 

Es darf nicht vergessen werden, dass im SPNV die Kreise und kreisfreien Städte Aufgabenträger 

sind und bei (möglichen, nicht über die Pauschalen ausgleichbaren) Defiziten in einer Ausgleichs-

pflicht stehen können. Tatsächlich ist es keineswegs ausgeschlossen, dass bei Gebrauchmachen 

von den Weisungsrechten Mehrbelastungen bei den Zweckverbänden resultieren. Ohne Beschrän-

kung der Weisungsrechte oder Regelung einer Ausgleichspflicht würde es in einer solchen Situati-

on ggf. notwendig werden, dass die Mehraufwendungen von den jeweiligen Zweckverband tragen-

den Kreisen und Gemeinden zu tragen sind, so dass diesen regelwidrig Belastungen für eine Lan-

desaufgabe aufgebürdet würden. 

 
Des weiteren hat die VRR AöR auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken und Zweifel an 

der Rechtmäßigkeit eines solchen Eingriffs in die Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 Abs. 2 

GG und Art. 78 Abs. 1 und 2 Verf NRW, insbesondere wenn Entscheidungen des Landes für 

SPNV-Netze getroffen werden die nicht zum SPNV-Netz gemäß § 7 Abs. 4 ÖPNVG NRW gehören. 

Dieses betrifft insbesondere den Fall eines „einfachen Streites“ zwischen zwei Kooperationsräu-

men, wo das Land nicht für beide Räume gleichermaßen deren wirtschaftliche Interessen im Blick 

haben wird. Zahlreiche SPNV-Maßnahmen sind durch die Gewährsträger der Kooperationsräume 

mitfinanziert, z.B. durch SPNV-Umlage im VRR. Die geplanten Veränderungen hätten zur Konse-

quenz, dass die Gewährsträger gezwungen wären, die Mittel für bereits umgesetzte Maßnahmen 

zurückzufordern und ab In-Kraft-Treten der Änderung nicht mehr zur Verfügung stellen würden. Die 

kommunale Beteiligung an der SPNV Finanzierung über eine SPNV Umlage im VRR ist einmalig in 

NRW und bis 2019 befristet. Durch Einwirkungsmaßnahmen des Landes sind materielle Auswir-

kungen auf die Aufgabenträger nicht ausgeschlossen und führt damit zu einem Eingriff in die kom-

munale Selbstverwaltung. Für den VRR könnte dies bedeuten auch zukünftig eine Umlage erheben 

zu müssen. 

 
Es ist auch nicht ansatzweise ersichtlich, auf welche Tatsachengrundlage der Gesetzgeber die 

Stärkung seiner Einwirkungsmöglichkeiten stützt und welche Prognoseerwägungen er angestellt 

hat, um einen solchen Eingriff zu rechtfertigen. 

 
Wir haben daher bereits mehrfach folgenden, geeigneten und angemessenen Vorschlag zur Stär-

kung der Rolle des Landes NRW gemacht: 
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„Bei der Planung, Organisation und Ausgestaltung von Linienverkehren des SPNV, die das 
Gebiet mehrerer Zweckverbände berühren (grenzüberschreitende Linien), haben die betei-
ligten Zweckverbände mit dem Ziel, eine Einigung über alle Angelegenheiten die Planung, 
Organisation und Ausgestaltung aller oder einzelner grenzüberschreitender Linien betref-
fend zu erreichen, zusammenzuarbeiten. 

 
1. Kommt eine Einigung nicht zustande, hat das für das Verkehrswesen zuständige Minis-

terium auf Antrag mindestens eines Zweckverbandes auf eine Einigung hinzuwirken. Im 
Antrag sind die beteiligten Zweckverbände, die betroffenen grenzüberschreitenden Li-
nien sowie die einzelnen divergierenden Angelegenheiten zu benennen. Der Antrag ist 
allen beteiligten Zweckverbänden bekannt zu geben. Diese können dazu innerhalb ei-
ner Frist von zwei Wochen Stellung nehmen. 

2. Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium entscheidet abschließend unter Be-
rücksichtigung  der finanziellen Ressourcen der beteiligten Zweckverbände sowie unter 
Abwägung der Präferenzen in den einzelnen Kooperationsräumen über die zweckmä-
ßige und wirtschaftliche Umsetzung des SPNV-Netzes gemäß § 7 Abs. 4 (oder einzel-
ner Linien bzw. Teilnetzen davon), wenn eine Einigung zwischen den beteiligten 
Zweckverbänden hierüber auch nach Einbeziehung des Ministeriums gemäß Buchsta-
be a)  nicht zustande kommt.  
 
Bei der Entscheidung hat das Ministerium die haushaltsrechtlichen Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach der LHO, die Grundsätze gemäß § 2, insbe-
sondere die Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und an marktwirt-
schaftlichen Grundsätzen ausgerichteten Verkehrsangebots, sowie die Grundsätze des 
§ 1 Absatz 1 AEG zu beachten.  
Diese Entscheidung ist den jeweils beteiligten Zweckverbänden schriftlich mit der  
Aufforderung, diese Entscheidung innerhalb einer vom Ministerium zu bestimmenden 
angemessenen Frist umzusetzen, mitzuteilen. 
 

3. Wird diese Entscheidung von den jeweils beteiligten Zweckverbänden nicht innerhalb 
der vorgegebenen  Frist umgesetzt, gilt § 123 Absätze 1 und 2 Gemeindeordnung 
NRW entsprechend, mit der Maßgabe, dass die Durchführung der Aufgabe nur einem 
anderen beteiligten Zweckverband längstens für die Dauer einer Verkehrsvertragsperi-
ode übertragen werden kann.“ 

 
 
2. Zweckmäßigkeitsweisungsrecht des Landes NRW sollte entfallen 
 
Das vorgesehene, in der Sache uneingeschränkte Zweckmäßigkeitsweisungsrecht des MBWSV  

beim SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse ist gänzlich abzulehnen. Solche uneingeschränk-

ten Zweckmäßigkeitsweisungen sind im Bereich von (pflichtigen) Selbstverwaltungsaufgaben in 

NRW weitgehend unbekannt und dürften auch mit der Rechtsnatur eines Zweckverbandes/einer 

AöR kommunalrechtlich nicht zu vereinbaren sein. Die meisten Verkehrsverträge sind neu ausge-

schrieben und haben Vertragslaufzeiten von bis zu 15 Jahren. Die vertraglichen Regelungen sehen 

nur geringfügige Anpassungsmöglichkeiten vor. Änderungen an den Vertragsinhalten sind – wenn 

überhaupt – nur mit hohem finanziellen Aufwand zu realisieren und würde eine Ausgleichspflicht 

des Landes voraussetzen. 
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Wenn das Land NRW den Bedarf nach einem noch größeren Einfluss beim SPNV-Netz im Landes-

interesse sieht, könnte dies über eine stärkere Nutzung der bereits im ÖPNVG NRW verankerten  

 

Instrumente, wie z.B. den Abschluss von öffentlich-rechtlichen Kooperationsverträgen zwischen 

dem Land NRW und den Kooperationsräumen, erreicht werden. 

 

 

3. Einvernehmen beim SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse sollte unverändert be-
stehen bleiben 

 

Der Wegfall der Notwendigkeit des Einvernehmens mit den Kooperationsräumen bei der Festle-

gung des SPNV-Netzes im besonderen Landesinteresse stößt auf völliges Unverständnis und wird 

abgelehnt. 

 
Zunächst ist festzustellen, dass seit der Einführung der Regelung kein Fall eingetreten ist, in dem 

ein Einvernehmen nicht erzielt werden konnte. Die Streichung einer in der Praxis erprobten und 

höchst wirkungsvollen Reglung ist völlig unerklärlich. Die Kooperationsräume verfügen über hohe 

technische, planerische und wirtschaftliche Fachkompetenz. Der Verzicht auf diese Form der Mit-

sprache der Kooperationsräume, die als Aufgabenträger zudem noch in der finanziellen Verantwor-

tung sind, ist nicht nachvollziehbar. In Kombination mit den neu vorgesehenen Weisungsrechten 

und der damit verbundenen Hochzonung von Aufgaben, ist es mit dem Gebot der wechselseitigen 

Beeinflussung und hier konkret dem Gegenstromprinzip nicht vereinbar, dass das Land alleine fest-

legen können soll, welches SPNV-Netz von den Zweckverbänden unabänderlich umzusetzen ist 

und zudem auch Aufsetzpunkt aller weiteren Planungen ist.  

 
 

4. Wiedereinführung der Bedarfsplanpflicht zur Förderung von Schieneninfrastrukturvor-
haben nicht zweckdienlich und angemessen  

 
Die Wiedereinführung der Bedarfsplanpflicht zur Förderung von Schieneninfrastrukturvorhaben mit 

Mitteln der Investitionspauschale gem. § 12 Abs. 1 ÖPNVG NRW bzw. der SPNV-Pauschale gem. 

§ 11 Abs.1 ÖPNVG NRW wird abgelehnt. Sie ist nicht zweckdienlich und auch nicht angemessen. 

  
Sinn und Zweck der Pauschalen ist die Stärkung der drei Kooperationsräume als Ausfluss einer 

Selbstverwaltung, die durch den genannten Vorbehalt unverhältnismäßig stark eingeschränkt wird. 

Denn gerade durch die eigenverantwortliche Verwaltung der Pauschalen können markante struk-

turpolitische Akzente auch von den Zweckverbänden bzw. der AöR im regionalen Einklang mit den 

betroffenen Kommunen gesetzt werden, sofern das Land an deren Umsetzung kein besonderes 

Eigeninteresse hat (was sich ja durch die bisherige Nichtberücksichtigung der entsprechenden 

Stadtbahnprojekte im ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan widerspiegelt. Eine Zentralisierung der 

Fördermechanismen in den Pauschalen gem. §§11 und 12 ÖPNVG NRW  („weg von den Kommu-

nen, hin zum Land NRW“) wäre eine Abkehr vom Kommunalisierungsgedanken der Jahre 2008ff., 

für die wir keinen Anlass sehen. Die Förderung der Kooperationsräume über die Pauschalen gem. 

§ 11 Abs. 1 bzw. § 12 ÖPNVG gewährleistet bislang ein effizientes und rechtssicheres, zugleich 

aber auch schnelles Verwaltungsverfahren. Die (erneute) Einbindung von Stellen des Landes NRW 

würde erhebliche Verzögerungen und letztlich deutliche Probleme bei der zeitgerechten Umset-

zung von dringenden Investitionsmaßnahmen mit sich bringen.  
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Zur landesweiten Abstimmung von Maßnahmen ab einem bestimmten Volumen wäre allenfalls 

eine Regelung über die Benehmensherstellung zwischen den jeweiligen Aufgabenträgern und dem 

Land NRW denkbar. Des Weiteren sollten nur solche Schieneninfrastrukturvorhaben mit einer Be-

darfsplanpflicht belastet werden, die über den § 13 ÖPNVG NRW bezuschusst werden. In diesem 

Fall besteht zu Recht die erforderliche Korrelation zwischen der ÖPNV-Bedarfsplanpflicht und der 

Einstufung eines Vorhabens als „Maßnahme im besonderen Landesinteresse“.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Martin Husmann                                                                            ppa. Rolf Ommen  
 
 
 
 
 
Anlagen:       
 
 Schreiben VRR AöR vom 07.06.2016 

  Schreiben Landkreistag NRW, Dt. Städtetag NRW, Städte- und Gemeindebund   NRW, NWL, NVR, VRR AöR vom 14.09.2016    
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Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR . 45801 Gelsenkirchen 

Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW 
(MBWSV) 
Frau Karin Paulsmeyer 
Jürgensplatz 1 
40219 Düsseldorf 

Verbändeanhörung "Entwurf eines achten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein
Westfalen" 

Ihr Schreiben vom 28.04.2016 -11 B 3 - 07 - 59 

Sehr geehrte Frau Paulsmeyer, 

Sie hatten uns Gelegenheit gegeben, zum Gesetzentwurf zur Änderung des 
ÖPNVG NRW Stellung zu nehmen. Hierfür bedanken wir uns. 

Bevor wir auf die Entwurfsfassung zur Änderung des ÖPNVG im Einzelnen 
eingehen, möchten wir zu Beginn unserer Stellungnahme einige wesentliche 
Aussagen zusammenfassend vorwegnehmen. Im Verlaufe des Textes werden 
hierzu noch weitere Erläuterungen gemacht und Begründungen gegeben. 

Weisungsrecht des Landes gegenüber den Aufgabenträgern (§ 6 (1)) 

Ein Weisungsrecht des Landes gegenüber den Aufgabenträgern im SPNV 
und ein uneingeschränktes Recht zu Zweckmäßigkeitsweisungen beim SPNV
Netz im besonderen Landesinteresse sind abzulehnen. 

Bedarfsplanpflicht (§ 7 (1) und § 12 (3U 

Die Förderung des streckenbezogenen Aus- und Neubaus von Schieneninfra
strukturen mit zuwendungsfähigen Ausgaben von mehr als fünf Millionen Euro 
nur dann zu bewilligen, wenn sie im Bedarfsplan des Landes enthalten sind, 
wird vom VRR abgelehnt. 

Ansprechpartner 

RolfOmmen 

Telefon 

0209/1584 ·311 

Fax 

0209/1584123 - 311 

E-Mail 

ommen@vrr.de 

Unser Zeichen 

N/N01 

Gelsenkirchen. 

07. Juni 2016 

Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR 

Augustastraße , 
45879 Gelsenkirchen 

http://www.vrr.de 
Telefon 02 09/15 84·0 

Vorstand : 
Martin Husrnann 
Jase luis Castrillo 

Vorsitzender des 
Verwaltungsrates: 
Hans W ilhelm Reiners 

Sitz der Gesellschaft: 
Ribbeckslraße 15 (Rathaus ) 
45127 Essen 
Telefon 02 01/8810830 

USt.-ID: 
OE 250 085 017 

Handelsregister: 
Amtsgericht Essen 
HRA 8767 

Bankkonto: 
Sparkasse Gelsenkirchen 
8LZ, 42050001 
Ble : W ELAOED1 GEK 
Konto Nr.: 101 093500 
IBAN: 
DE30 4205 00010101093500 

® Hbf Gelsenkirchen 
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Verbindlichere Regelung der Verteilung der Pauschalen im Gesetz, nicht nur in der RV 
(§ 11(1)) 

Mit dem Regionalisierungsgesetz des Bundes wird eine langfristige Finanzierungssicherheit für die 
Länder geschaffen. Für die Aufgabenträger mit ihren langlaufenden Verkehrsverträgen ist eine ent
sprechende Aussage im ÖPNVG von großer Bedeutung. Wir regen daher an , im Gesetz eine kon
kretere Aussage zur Verteilung der Mittel auf die Kooperationsräume zu treffen und nicht nur in der 
Rechtsverordnung. 

Öffnungsklausel der Verteilung bei Kostenveränderungen (§ 11(1)) 

Um auf Kostenänderungen , insbesondere in Bezug auf die Mittel nach § 11(1) flexibel reagieren zu 
können, halten wir es für notwendig im Gesetz eine entsprechende Regelung vorzusehen . 

Fahrzeugförderung (§ 11 (2)) 

Der VRR lehnt eine Zweckbindung der ÖPNV-Pauschale für eine Fahrzeugförderung grundsätzlich 
ab. Vielmehr sehen wir die Notwendigkeit, die bis dato erreichte Flexibilität zu erhalten. 

Abwicklung der Pauschale für Maßnahmen der Barrierefreiheit über die Zweckverbände 
(§ 13 (1)) 

Der VRR schlägt vor, dass dieser Fördertatbestand aus dem § 13 ÖPNVG NRW herausgelöst wird 
und im Rahmen der Investitionspauschale gem. § 12 ÖPNVG NRW den drei Aufgabenträgern 
übertragen wird . 

Zu der Entwurfsfassung der Gesetzesnovellierung im Einzelnen: 

Zu § 1 (3a): 

Soweit die Angebote durch den Aufgabenträger finanziert werden sollen, muss dieser vor Absen
dung der Vorinformation nach der EU va 1370 die Feststellung unabhängig vom später zu beauf
tragenden Unternehmen veranlassen können. Es ist daher an dieser Stelle ein entsprechender 
Satz zu ergänzen . 

Zu § 2 (3): 

Der Schlüsselbegriff des PBefG für den Auftrag des Aufgabenträgers ist die ausreichende Ver
kehrsbedienung . Es sollte an dieser Stelle das Verhältnis der nach PBefG zu sichernden ausrei
chenden Bedienung und der im ÖNVG verankerten angemessenen Bedienung klargestellt werden. 
Empfohlen wird den Begriff der angemessenen Bedienung durch den Begriff der ausreichenden 
Bedienung zu ersetzen oder zumindest die Verwendungsidentität anzugeben . 

Kern der ausreichenden Bedienung nach § 8 Abs. 3 PBefG sind Aussagen zum angemessenen 
Umfang des Verkehrsangebotes. Es wären daher an dieser Stelle auch Aussagen zu Angebotsfre
quenz und Bedienungszeitraum zu treffen . 
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Nach § 8 Abs. 3 PBefG sind die konkreten Angaben zur ausreichenden Bedienung im Nahver
kehrsplan zu entwickeln. Damit insoweit § 2 Abs. 3 diesbezüglich die passenden Vorgaben setzen 
kann, sollte aus § 8 ÖPNVG in diesen § 2 Abs. 3 verweisen werden. 

Zu § 2 (4): 

Es fehlt an einer gesetzlichen Definition des Schnellbusverkehrs. Es ist nicht ausreichend, diese in 
der Begründung des Gesetzes zu liefern. 

Die neuen Regelungen, die materiell nicht über die bisherige Rechtslage hinausgehen (auch bishe
rige Rechtslage erlaubte den Zweckverbänden die Finanzierung von allgemeinen ÖPNV
Aufgaben), werden den angestrebten Zweck eher verfehlen, da das Land zwar mehr Mittel für die 
"SPNV-Pauschale" § 11 Abs. 1 bereitstellt, aber der etwaige Bedarf für Schnellbusverkehre laut 
Begründung kein Kriterium für die Festlegung der jeweiligen Höhe der SPNV-Pauschale sein muss. 

D.h. die Aufgabenträger, die die Aufgabe auf den Zweckverband übertragen, würden zwar entlas
tet, aber die gewollte Stärkung des Schnellbusverkehrs wird nicht erreicht, da wegen der Nichtbe
rücksichtigung des Bedarfs für Schnellbusverkehre bei der Mittelhöhe keine langfristige Planungs
sicherheit gegeben ist. Es würde sich daher empfehlen, entweder § 11 Abs. 1 oder dessen Be
gründung zu überarbeiten. 

Zu § 5 (1): 

Die Zweckverbände der drei Kooperationsräume werden in allen Fällen von den bisher bestehen
den Zweckverbänden "gebildet". 

Dieses ist ausweislich des Gesetzes nun nicht mehr vorgesehen. Träger der Zweckverbände bzw. 
der gemeinsamen Anstalt sollen vielmehr unmittelbar die Kreise oder kreisfreien Städte sein. 

Die Zweckverbände der drei Kooperationsräume werden in allen Fällen von den bisher bestehen
den Zweckverbänden "gebildet". Dieses ist ausweislich des Gesetzes nun nicht mehr vorgesehen. 
Träger der Zweckverbände bzw. der gemeinsamen Anstalt sollen vielmehr unmittelbar die Kreise 
oder kreisfreien Städte sein. 

Bezogen auf den VRR stellt sich daher die Frage, ob das Gesetz bewirken soll, dass die VRR AöR 
unmittelbar von den Kommunen getragen wird und der ZV VRR und ZV NVN aufgelöst werden 
sollen . Auch für die anderen Zweckverbände stellt sich die Frage, ob das Gesetz eine solche Um
gründung verbindlich vorgibt. 

Im VRR sind die "bestehenden Zweckverbände" in die VRR-Organisation eingebunden, ohne zu
sätzliche Kosten und erhöhte Bürokratie auszulösen. Der Zweckverband VRR ist aus steuerlichen 
Gründen (Umlagenfinanzierung) unentbehrlich. Er ist zudem Eigentümer bzw. Teileigentümer der 
SPNV-Fahrzeuge. Eine Auflösung der bestehenden Strukturen führt zu erheblichen finanziellen 
und rechtlichen Nachteilen. Vor diesem Hintergrund ist an der bestehenden Formulierung festzu
halten. 
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Zu § 6 (1): 

Ein Weisungsrecht des Landes gegenüber den Aufgabenträgern im SPNV ist abzulehnen. Zum 
einen kann das MBWSV NRW damit die demokratisch legitimierten Entscheidungsprozesse in den 
Zweckverbänden aushebeln, zum anderen besteht hierdurch die Gefahr kostenverursachender 
Anordnungen des Landes, die im Ergebnis die Aufgabenträger im SPNV zu tragen haben. Es darf 
nicht vergessen werden, dass auch im SPNV die Kreise und kreisfreien Städte letztlich Aufgaben
träger sind und bei (möglichen, nicht über die Pauschalen ausgleichbaren) Defiziten in einer Aus
gleichspflicht stehen können . Tatsächlich ist es keineswegs ausgeschlossen, dass bei Gebrauch
machen von den Weisungsrechten Mehrbelastungen bei den Zweckverbänden resultieren. Ohne 
Beschränkung der Weisungsrechte oder Regelung einer Ausgleichspflicht würde es in einer sol
chen Situation ggf. notwendig werden, dass die Mehraufwendungen von den jeweiligen Zweckver
band tragenden Kreisen und Gemeinden zu tragen sind, sodass diesen regelwidrig Belastungen für 
eine Landesaufgabe aufgebürdet würden . 

Die dezentrale Struktur der Aufgabenträger im SPNV hat sich bewährt und die im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Weisungsrechte des Landes sind unnötig . Der Grundsatz der Verhältn ismäßigkeit 
des Eingriffs ist nicht gewahrt. Die geplante Änderung ist zwar geeignet die Einwirkungsmöglich
keiten des Landes zu stärken , aber nicht erforderlich und angemessen. 

Die VRR AöR hat erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken und Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
des Eingriffs in die Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 78 Abs. 1 und 2 
Verf NRW, insbesondere wenn Entscheidungen des Landes für SPNV-Netze getroffen werden die 
nicht zum SPNV-Netz gemäß § 7 Abs. 4 ÖPNVG NRW gehören. Dieses betrifft insbesondere den 
Fall eines "einfachen Streites" zwischen zwei Kooperationsräumen, wo das Land nicht für beide 
Räume gleichermaßen deren wirtschaftliche Interessen im Blick haben wird . 

Zahlreiche SPNV-Maßnahmen sind durch die Gewährsträger der Kooperationsräume mitfinanziert, 
z.B. durch SPNV-Umlage im VRR. Die geplanten Veränderungen hätten zur Konsequenz, dass die 
Gewährsträger gezwungen wären , die Mittel für bereits umgesetzte Maßnahmen zurückzufordern 
und ab In-Kraft-Treten der Änderung nicht mehr zur Verfügung stellen würden . Die kommunale 
Beteiligung an der SPNV Finanzierung über eine SPNV Umlage im VRR ist einmalig in NRW und 
bis 2019 befristet. Durch Einwirkungsmaßnahmen des Landes sind materielle Auswirkungen auf 
die Aufgabenträger nicht ausgeschlossen und führt damit zu einern Eingriff in die kommunale 
Selbstverwaltung. Für den VRR könnte dies bedeuten auch zukünftig eine Umlage erheben zu 
müssen. 

Es ist nicht ansatzweise ersichtlich, auf welche Tatsachengrundlage der Gesetzgeber die Stärkung 
seiner Einwirkungsmöglichkeiten stützt und welche Prognoseerwägungen er angestellt hat, um 
einen solchen Eingriff zu rechtfertigen. 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs ist nicht gewahrt. Die geplante Änderung ist 
zwar geeignet die Einwirkungsmöglichkeiten des Landes zu stärken , aber nicht erforderlich und 
angemessen. 

Bei der Planung, Organisation und Ausgestaltung von Linienverkehren des SPNV, die das 
Gebiet mehrerer Zweckverbände berühren (grenzüberschreitende Linien), haben die beteilig-
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ten Zweckverbände mit dem Ziel, eine Einigung über alle Angelegenheiten die Planung, Or
ganisation und Ausgestaltung aller oder einzelner grenzüberschreitender Linien betreffend zu 
erreichen, zusammenzuarbeiten. 

1. Kommt eine Einigung nicht zustande, hat das für das Verkehrswesen zuständige Minis
terium auf Antrag mindestens eines Zweckverbandes auf eine Einigung hinzuwirken. Im 
Antrag sind die beteiligten Zweckverbände, die betroffenen grenzüberschreitenden Li
nien sowie die einzelnen divergierenden Angelegenheiten zu benennen. Der Antrag ist 
allen beteiligten Zweckverbänden bekannt zu geben. Diese können dazu innerhalb ei
ner Frist von zwei Wochen Stellung nehmen. 

2. Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium entscheidet abschließend unter Be
rücksichtigung der finanziellen Ressourcen der beteiligten Zweckverbände sowie unter 
Abwägung der Präferenzen in den einzelnen Kooperationsräumen über die zweckmä
ßige und wirtschaftliche Umsetzung des SPNV-Netzes gemäß § 7 Abs. 4 (oder einzel
ner Linien bzw. Teilnetzen davon), wenn eine Einigung zwischen den beteiligten 
Zweckverbänden hierüber auch nach Einbeziehung des Ministeriums gemäß Buchsta
be a) nicht zustande kommt. 
Bei der Entscheidung hat das Ministerium die haushaltsrechtlichen Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach der LHO, die Grundsätze gemäß § 2, insbe
sondere die Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und an marktwirt
schaftlichen Grundsätzen ausgerichteten Verkehrsangebots, sowie die Grundsätze des 
§ 1 Absatz 1 AEG zu beachten. 
Diese Entscheidung ist den jeweils beteiligten Zweckverbänden schriftlich mit der 
Aufforderung, diese Entscheidung innerhalb einer vom Ministerium zu bestimmenden 
angemessenen Frist umzusetzen, mitzuteilen. 

3. Wird diese Entscheidung von den jeweils beteiligten Zweckverbänden nicht innerhalb 
der vorgegebenen Frist umgesetzt, gilt § 123 Absätze 1 und 2 Gemeindeordnung 
NRW entsprechend, mit der Maßgabe, dass die Durchführung der Aufgabe nur einem 
anderen beteiligten Zweckverband längstens für die Dauer einer Verkehrsvertragsperi
ode übertragen werden kann. 

Der Vorschlag der VRR AöR stellt eine geeignete, erforderliche und angemessene Einwirkungs
möglichkeit dar. Eine entsprechende Anwendung sollte auf Ausnahmefälle begrenzt werden. 

Ein uneingeschränktes Recht zu Zweckmäßigkeitsweisungen beim SPNV-Netz im besonderen 
Landesinteresse ist gänzlich abzulehnen. Solche uneingeschränkten Zweckmäßigkeitsweisungen 
sind im Bereich von (pflichtigen) Selbstverwaltungsaufgaben in NRW weitgehend unbekannt und 
dürften auch mit der Rechtsnatur eines Zweckverbandes/einer AöR kommunalrechtlich nicht zu 
vereinbaren sein. Die meisten Verkehrsverträge sind neu ausgeschrieben und haben Vertragslauf
zeiten von bis zu 15 Jahren. Die vertraglichen Regelungen sehen nur geringfügige Anpassungs
möglichkeiten vor. Änderungen an den Vertragsinhalten sind - wenn überhaupt - nur mit hohem 
finanziellen Aufwand zu realisieren und würde eine Ausgleichspflicht des Landes voraussetzen. 
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Zu § 7 (1): 

Die Wiedereinführung der Bedarfsplanpflicht zur Förderung von Schieneninfrastrukturvorhaben mit 
Mitteln der Investitionspauschale gem. § 12 Abs. 1 ÖPNVG NRW bzw. der SPNV-Pauschale gem. 
§ 11 Abs.1 ÖPNVG NRW lehnt die VRR AöR ab. Sie ist nicht zweckdienlich und auch nicht ange
messen, zumal sie über die Altregelung des ÖPNVG NRW noch hinausgeht. 

In der Aufstellung des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans gem. § 7 Abs. 2 ÖPNVG NRW im 
Jahr 2008 wurde seitens des Landes kein einziges Stadtbahnbauvorhaben in den Plan aufgenom
men, das nicht für das GVFG-Bundesprogramm vorgesehen oder bereits in diesem enthalten war. 
Daraus folgt, dass diese Maßnahmen nicht im besonderen Landesinteresse im Sinne des § 13 
ÖPNVG NRW liegen. Dennoch soll sich der Verkehrsausschuss des Landtages gesetzlich vorbe
halten, Einfluss auf die Förderung entsprechender Einzeimaßnahmen zu nehmen. Dies bedeutet, 
dass ab dem "Schwellenwert" von 5 Mio. Euro nur solche Vorhaben aus den Mitteln gem. der §§ 11 
und 12 ÖPNVG NRW gefördert werden dürfen, die zuvor vom für das Verkehrswesen zuständigen 
Ministerium in den Verkehrsaus-schuss des Landtages eingebracht und von diesem beschlossen 
wurden, obwohl es sich um pauschalierte Zuwendungen handelt, die zur freien Verfügung der 
Zweckverbände bzw. der VRR AöR stehen. Ausschließlich die Zweckverbandsversammlungen 
bzw. der Verwaltungs-rat sollten im Rahmen der jährlichen Förderkatalogaufstellung den Zweck
verbänden bzw. der VRR AöR politische Vorgaben hinsichtlich der Förderung von Infrastrukturvor
haben geben. Alles andere liefe dem Wesen der Bereitstellung einer Pauschale i.S.d. § 11 bzw. § 
12 ÖPNVG zuwider. 

Sinn und Zweck der Pauschalen ist die Stärkung der drei Kooperationsräume als Ausfluss einer 
Selbstverwaltung , die durch den genannten Vorbehalt unverhältnismäßig stark eingeschränkt wird. 
Denn gerade durch die eigenverantwortliche Verwaltung der Pauschalen können markante struk
turpolitische Akzente auch von den Zweckverbänden bzw. der AöR im regionalen Einklang mit den 
betroffenen Kommunen gesetzt werden, sofern das Land an deren Umsetzung kein besonderes 
Eigeninteresse hat (was sich ja durch die bisherige Nichtberücksichtigung der entsprechenden 
Stadtbahnprojekte im ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan widerspiegelt. Eine Zentralisierung der 
Fördermechanismen in den Pau-schalen gem. §§11 und 12 ÖPNVG NRW ("weg von den Kom
munen, hin zum Land NRW") wäre eine Abkehr vom Kommunalisierungsgedanken der Jahre 
2008ff., für die wir keinen Anlass sehen. 

Wir bitten daher, nur solche Schieneninfrastrukturvorhaben mit einer Bedarfsplanpflicht zu belas
ten, die über den § 13 ÖPNVG bezuschusst werden sollen. In diesem Fall besteht zu Recht die 
erforderliche Korrelation zwischen der ÖPNV-Bedarfsplanpflicht und der Einstufung eines Vorha
bens als "Maßnahme im besonderen Landesinteresse" . 

Im Einzelfall ist es erforderlich, dass aufgrund von Änderungen im SPNV-Betrieb (z.B. bedingt 
durch Ausschreibungsverfahren) zwingende schieneninfrastrukturelle Anpassungsvorhaben zeit
nah vorgenommen werden . Bestünde eine Pflicht zur Berücksichtigung solcher Schieneninfrastruk
turvorhaben im ÖPNV-Bedarfsplan, würden die erfahrungsgemäß langen Vorlaufzeiten zur Bedarf
splanvorhabenaufnahme - mit Beteiligung der zuständigen Regionalplanungsbehörde und Regio
nalrat gem. §§ 4 und 9 Landesplanungsgesetz vor Einbringung des Vorschlages in den Verkehrs
ausschuss des Landtages - dazu führen, dass das Vorhaben über die gesamte Zeit hinweg 
"schwebt" und der Baulastträger aufgrund der unklaren finanziellen Situation keine Planungen auf-
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nehmen kann. Die Förderung der VRR AöR über die Pauschalen gem. § 11 Abs. 1 bzw. § 12 
ÖPNVG gewährleistet bislang ein effizientes und rechtssicheres, zugleich aber auch schnelles 
Verwaltungsverfahren. Die (erneute) Einbindung von Stellen des Landes NRW würde erhebliche 
Verzögerungen und letztlich deutliche Probleme bei der zeitgerechten Umsetzung von dringenden 
Investitionsmaßnahmen mit sich bringen. 

Insofern bitten wir, auf eine Bedarfsplanpflicht bei ÖPNV-Schieneninfrastrukturvorhaben, die aus 
Mitteln der §§ 11 oder 12 ÖPNVG NRW gefördert werden sollen, zu verzichten. Zur landesweiten 
Abstimmung von Maßnahmen ab einem bestimmten Volumen wäre allenfalls eine Regelung über 
die Benehmensherstellung zwischen den jeweiligen Aufgabenträgern und dem Land NRW denk
bar. 

Zu § 7 (2): 

Der ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan (IFP) ist letztlich im Sinne der allgemeinen Definition ein 
Ausbauplan. Gem. § g Abs. 4 des Landesplanungsgesetzes sind gesetzliche Ausbaupläne Bera
tungs- und Beschlussgestand der Regionalräte bzw. des RVR-Parlamentes. 

Im Hinblick auf § 13 Abs. 1 ÖPNVG NRW würde dies bedeuten, dass insbesondere größere Infra
strukturvorhaben, die nicht bedarfsplanpflichtig sind, wie z.B. der barrierefreie Ausbau von Stadt
und Straßenbahnhaltestellen, und die bei einem entsprechen Maßnahmenumfang schnell ein In
vestitionsvolumen von mehr als 5 Mio. € erreichen können, auch von den Regionalräten beschlos
sen werden müssen. Aufgrund der langen Vorlaufzeiten bei Beteiligung der Regionalräte und infol
ge der Einvernehmens-herstellung mit dem Verkehrsausschuss des Landtags ist es aus Sicht der 
VRR AöR sinnvoll , wenn solche Maßnahme entweder ganz aus dem IFP herausgenommen wer
den, die Beteiligung der Regionalräte beim ÖPNV-Ausbauplan wegfällt oder die Investitionsgrenze 
auf 25 Mio. € für Vorhaben des ÖPNV-Bedarfsplans bzw. des Ausbauplans angehoben wird. 

Zu § 8 (1): 

In § 8 Abs. 3 PBefG heißt es: "Für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölke
rung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den Ländern be
nannten Behörden (Aufgabenträger) zuständig . Der Aufgabenträger definiert dazu die Anforderun
gen an Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben 
für die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem Nah
verkehrsplan. " 

Der einzufügende Satz sollte daher lauten : 

"Dieser soll unter Berücksichtigung der Vorgaben aus § 2 Abs. 3 ÖPNVG-NRW die ausrei
chende Bedienung, d.h. die öffentlichen Verkehrsinteressen des Nahverkehrs konkretisieren. " 

Zu § 9 (2): 

Die Neuregelung ist überflüssig . Eine Streichung bewirkt das Gewollte, denn in jedem Fall gelten 
die identischen Vorgaben aus § 8 Abs. 3 PBefG. 
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Zu § 9 (5): 

Nach der Änderung von § 8 Abs. 1 ist der NVP regelmäßig aufzustellen. Dazu passt nicht eine Auf
stellung nach Bedarf. Allerdings wäre es hilfreich, wenn der Gesetzgeber Aussagen zur Periodizität 
der Regelmäßigkeit machen könnte. 

Zu § 11 (1): 

Die Erhöhung der Pauschale aus § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW auf zukünftig mindestens 1 Mrd. Euro 
pro Jahr ist grundsätzlich positiv zu bewerten. 

Mindestens genauso bedeutsam ist, dass das MBWSV NRW zukünftig die Verteilung der Mittel aus 
§ 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW nach einem objektiven und transparenten Schlüssel vornehmen möchte. 
Bislang erfolgte die Verteilung de facto nach einer Berücksichtigung der Ist-Kosten für die bestell
ten Verkehre in den Zweckverbänden. 

So sehr es zu begrüßen ist, dass die Befristung für das ÖPNVG NRW aufgehoben werden soll , 
vermisst der VRR eine im Gesetz verankerte Anpassungsregelung für die Zuweisung der Pauscha
len auf die Kooperationsräume. Es sind zukünftig immer wieder Anpassungsnotwendigkeiten hin
sichtlich der Mittelverteilung zu erwarten. Je länger die Laufzeit des Gesetzes ist, umso notwendi
ger wird eine solche Regelung . 

Aus VRR Sicht ist der noch zu entwickelnde objektive und transparente Verteilschlüssel dahinge
hend zu ergänzen, dass eine Öffnungsklausel es ermöglicht, im Bedarfsfall und damit auch auf sich 
verändernde Kostenentwicklungen zu reagieren. So sind z.B. im Entwurf des Eisenbahnregulie
rungsgesetzes Formulierungen enthalten, die keine eindeutige Beschränkung der Infrastrukturkos
tenentwicklungen vorsehen und für die Aufgabenträger erhebliche, negative Auswirkungen haben 
können. Die Einigung zwischen Bund und den Ländern zum Bundesregionalisierungsgesetz hat 
zwar eine Kostenbremse bei der Infrastruktur zum Inhalt, diese findet sich aber nicht im entspre
chenden Wortlaut im Gesetzesentwurf wieder bzw. ist interpretationsfähig. Sollte es zu einer Ein
flussnahme des Landes auf die Entscheidungen der Zweckverbände oder sonstiger Vorgaben 
kommen, die auch materielle Folgen haben, sind entsprechende finanzielle Ausgleichsregelungen 
vorzusehen (Konnexitätsprinzip). 

Zu § 11 (2): 

Die Erhöhung der ÖPNV-Pauschale um 20 Mio. € auf 130 Mio. € ab dem Jahr 2017 wird ausdrück
lich begrüßt, auch wenn Sie nur den Preissteigerungssatz seit 2008 ausdrückt. Daher ist es nach 
wie vor aus Sicht des VRR sinnvoll eine Dynamisierung der bereitgestellten Mittel im Gesetz auf
zunehmen, um auch in Zukunft einen attraktiven öffentlichen Personenstraßenverkehr (im Folgen
den: ÖSPV) gewährlisten zu können . 

Die ab dem Jahr 2017 zur Anwendung kommende Neuverteilung wird zu Verschiebung zwischen 
den Aufgabenträgern führen . Da bisher keine Hinweise zu den materiellen Auswirklungen - gerade 
vor dem Hintergrund der mehr zu Verfügung stehenden Mittel - vorliegen, besteht derzeit Un
kenntnis bzgl. der Auswirkungen. Der ÖPNV in den ländlichen Regionen soll ab dem Jahr 2017 
durch die Anhebung des Anteils der Fläche zur Ermittlung der ÖPNV-Pauschale von 1 % auf 2 % 
und durch die Reduzierung des Anteils an der Einwohnerzahl entsprechend von 9 % auf 8 % ge-
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stärkt werden. Welche Auswirkungen dies auf die Höhe der anteiligen ÖPNV-Pauschale haben 
wird, kann erst nach dem Vorliegen von Modellrechnungen gesagt werden. 

Äußerst kritisch wird vom VRR die Zweckbindung von 30% der weiterzuleitenden verbleibenden 
80% der ÖPNV-Pauschale als "Anreize zum Einsatz neuer und barrierefreier Fahrzeuge" aus fol
genden Punkten gesehen: 

Die Einführung der ÖPNV-Pauschale im Jahr 2008 hatte den Zweck, den Organisationsaufwand zu 
reduzieren, die Selbstbestimmung der Aufgabenträger zu stärken und die Spielräume der kommu
nalen Ebene bei der Mittelverwendung erheblich zu erweitern. Mit der nun vorgesehen Einschrän
kung werden dieser Ziele wieder aufgehoben, was ein erheblicher Rückschritt in der Entwicklung 
und Zukunftsfähigkeit der Landesförderung bedeutet. 

Die vom Land NRW ab dem Jahr 2014 in der ÖPNVP-VO ausgewiesen aufgabenträgerscharfen 
Anteile der ÖPNV-Pauschale führten bei der erstmaligen Veröffentlichung im Bereich des VRR zu 
einer "Gewinner- und Verlierer-Diskussion". An deren Ende stand die Forderung an den VRR, die 
ÖPNV-Pauschale zwingend aufgabenträgerscharf zu verausgaben, was zu einem erheblichen or
ganisatorischen Mehraufwand führte. 

Die zweckgebundenen Mittel sind "innerhalb des europarechtlichen Rahmens als Anreiz zum Ein
satz moderner und barrierefreier Fahrzeuge an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten". Im VRR 
wurden im Zusammenhang mit der möglichen Zukunftsfähigkeit einer aufgabenträgerscharfen in
vestiven Fahrzeugförderung viele Diskussionen geführt, wie eine solche Förderung ausgestaltet 
sein müsste, um die EU-rechtlichen Rand- und Rahmenbedingungen zu genügen. Die Anforderun
gen an eine investive Fahrzeugförderung, die eine Behandlung von allen Verkehrsunternehmen 
nach gleichen Maßstäben beachtet, sind unter den EU-rechtlichen Vorgaben als sehr hoch anzu
sehen (z. B. Festlegung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, Regelung zu den ggf. notwen
digen Förderquoten und Zweckbindungen sowie Einsatz der geförderten Fahrzeuge nur im ent
sprechenden Aufgabenträgergebiet). Aufgrund dieser hohen Hürden und dem damit verbundenen 
erheblichen organisatorischen Aufwand, haben sich die politischen Gremien des VRR dafür ent
schieden, keine investive Fahrzeugförderung im VRR analog der damaligen Förderung durch das 
Land mehr durchzuführen. 

Dadurch, dass die Regelung des Nahverkehrsplans und der weiteren öffentlichen Dokumente bei 
zukünftigen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen einzuhalten sind, haben die Aufgabenträger die 
Verantwortung und Möglichkeit in der kommunalen Selbstverwaltung einzuhaltende Fahrzeugstan
dards verbindlich zu verlangen und entsprechend zu finanzieren. Es besteht somit keine Rege
lungsnotwendigkeit auf Landesebene. 

Gleichfalls ist nicht auszuschließen, dass eine verpflichtende Fahrzeugförderung ins Leere läuft. 
Einerseits kann eine Fahrzeugflotte jüngeren Datums und eine Erneuerung nicht sinnvoll sein und 
andererseits entsteht durch die Zuweisung der Mittel auf die kommunalen Aufgabenträger eine 
Kleinteiligkeit, die eine Förderung bzw. die sich daraus ergebende Verpflichtung in Bezug auf die 
Fördersumme für den Mittelempfänger unattraktiv machen. 

Aus diesen Gründen lehnt der VRR eine Zweckbindung der ÖPNV-Pauschale grundsätzlich ab. 
Vielmehr sehen wir die Notwendigkeit, die erreichte Flexibilität zu erhalten. 
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Zu§11 (a): 

Laut Begründung soll mit der nebenstehenden Regelung bewirkt werden , dass VU , die neben ei
genwirtschaftlichen Verkehren auch einen oder mehrere Auftragsverkehre (öDA) betreiben, aus 
Gründen der Transparenz und Gleichbehandlung für jeden Auftragsverkehr die 11 a-Mit!el getrennt 
beantragen sollen, da sich ansonsten die Ausbildungsverkehrs-Pauschale nicht "verursacherge
recht" zuordnen ließe. 

Der Einschub bezieht sich aber auf Satz 5, in dem es um die Zuordnung der Erträge von VU geht, 
die in Gebieten mehrerer Aufgabenträger tätig sind (Zuordnung Erträge nach Anteil Wagenkilome
ter). Es ist nicht nachvollziehbar, wie die auf Auftragsverkehre zu übertragende "Zuordnung und 
Berechnung nach Satz 5" die ausweislich der Begründung beabsichtigte Wirkung haben soll. Es 
ergibt sich zudem ein zumindest latenter Widerspruch zu Satz 4. 

Eine solche zwingende Aufteilung auf eigenwirtschaftliche Linien oder auch auf einzelne öffentliche 
Dienstleistungsaufträge führt aus unserer Sicht zu einem erheblichen organisatorischen Aufwand 
bei den Verkehrsunternehmen , der im Einzelfall (bei geringen Verkehrsleistungen in einem Aufga
benträgergebiet) dazu führen könnte, dass geringe Beträge beantragt werden müssten und ggf. ein 
entsprechender zweckendsprechender Nachweis der Verwendung aufgrund nur schwer möglich 
ist. 

Zu § 12 (1): 

Die VRR AöR bedankt sich ausdrücklich für die vorgesehene Aufstockung der Investitionspauscha
le von 120 Mio. € auf 150 Mio. €. Auch die Verlängerung der Befristung vom Jahr 2017 auf das 
Jahr 2019 für die Gewährung der Investitionspauschale wird seitens der VRR AöR grundsätzlich 
bedauert. Dennoch wäre es wäre wünschenswert, wenn die Befristung der Pauschalen, unabhän
gig von der Befristung des Entflechtungsgesetzes des Bundes, ebenfalls, wie in den übrigen Fällen 
auch, vollständig entfiele. 

Zu § 12 (3): 

Gänzlich abzulehnen ist die Bindung an die vorherige Aufnahme in den ÖPNV Bedarfsplan des 
Landes bei streckenbezogenen Förderungen im Volumen von mehr als 5 Mio. Euro. Damit ist de 
facto eine Zentralisierung der Fördermechanismen zu befürchten. Großvolumige Förderungen in 
diesem Bereich kann es zukünftig nur noch geben, wenn MBWSV NRW und der für Verkehr zu
ständige Ausschuss im Landtag NRW diese Projekte mit der Aufnahme in den ÖPNV Bedarfsplan 
billigen. Damit hängt die Förderung solcher Projekte in den Regionen stark vom politischen "Good
will" der Landespolitik ab. 

Zu § 12 (6): 

Die VRR AöR begrüßt die Verlängerung des Zeitraums zur Verausgabung der Pauschalmit!el bis 
zum 30.06.2021 ausdrücklich. 

Forderung: Das Muster muss aus sich heraus verständlich sein. Dieses betrifft insbesondere die 
Angaben außerhalb es SPNV. Es wäre daher hilfreich, wenn im Gesetz oder in den Verwaltungs
vorschriften dazu harmonisierende Erläuterungen gemacht werden, die sicherstellen, dass alle 
Akteure im Land die Muster mit dem gleichen Verständnis ausfüllen. 
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Zu § 13 (1): 

Es sind neben den bestehenden vier neue Fördertatbestände im Gesetz vorgesehen. Diese sind 

3. Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt
und Straßenbahnen, 

4. Investitionsmaßnahmen zur Reaktivierung von Schienenstrecken sowie zur Elektrifizie
rung vorhandener Schienenstrecken für den SPNV, 

5. Investitionsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von (Stadt-, Straßenbahn- und 
Bus-Haltestellen und von vorhandenen Fahrzeugen des ÖPNV mit Ausnahme des 
SPNV, 

6. Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von batterieelektrisch und wasserstoffbetrie
benen Linienbussen des ÖPNV, zur Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur 
und zur Beschaffung erforderlicher spezifischer Werkstatteinrichtungen, 

Nach Auffassung des VRR handelt es sich bei den Fördertatbeständen 4 - 6 um Fördertatbestän
de, die mit entsprechender Mittelbereitstellung nach §12 gefördert werden sollten . Der VRR hat in 
der Vergangenheit bereits entsprechende Maßnahmen begleitet, z. B. zu Position 4 Elektrifizierung 
Wesel-Bocholt und zu Position 6 Schaffung Ladeinfrastruktur batteriebetriebene Busse in Ober
hausen und die Beschaffung von wasserstoffbetriebenen Zügen für die Linie RE 14 (Essen - Bor
ken). 

Einer der vier neuen Fördertatbestände sind "Investitionsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung 
von (Stadt-, Straßenbahn- und Bus-) Haltestellen und von vorhandenen Fahrzeugen des ÖPNV mit 
Ausnahme des SPNV'. Für diesen neuen Fördertatbestand sollen rd . 250 Mio. € für die Jahre 2017 
bis 2021 bereitgestellt werden. Bei einer solchen Förderung als Maßnahme im besonderen Lan
desinteresse gem. § 13 ÖPNVG NRW ist zu erwarten, dass aufgrund der landesverwaltungsbe
dingten hohen Hürden, insbesondere bei Maßnahmen die investitionskostenhöhenbedingt in den 
IFP aufgenommen werden müssen, weitaus längere Bewilligungszeiten erforderlich werden. Daher 
schlägt der VRR vor, dass dieser Fördertatbestand aus dem § 13 ÖPNVG NRW herausgelöst wird 
und im Rahmen der Investitionspauschale gem. § 12 ÖPNVG NRW den drei Aufgabenträgern, mit 
der entsprechenden finanziellen Ausstattung, den drei Aufgabenträgern übertragen wird . Hierdurch 
gewinnen alle Beteiligte aufgrund der zu erwartenden schnelleren Bearbeitungszeiten. 

Im Hinblick auf die 2008 vorgenommene Reduzierung des Personals im Bereich der ÖPNV
Infrastrukturförderung von landesweit ursprünglich 52 Planstellen auf letztlich nur noch 37 Planstel
len wurde unterstellt, dass bei der Förderung von Maßnahmen im besonderen Landesinteresse 
gem. § 13 Abs. 1 ÖPNVG NRW nur 4 Fördertatbestände Uetzt Nr. 1 und 2 sowie Nr. 7 und 8) zu 
berücksichtigen sind. Nun sollen es insgesamt 8 Fördertatbestände werden, wodurch notwendi
gerweise mehr Verfahren ausgelöst werden und für die auch mehr Fördermittel zur Umsetzung 
hinterlegt worden sind . Zur fördertechnischen Erledigung der zu erwartenden Mehrarbeit ist zusätz
liches Personal bei den Zweckbänden bzw. bei der AöR bereitzustellen. Durch die Aufgabenmeh
rung im Bereich der Förderung von Maßnahmen im besonderen Landesinteresse ist eine Anhe
bung der Stellenanzahl im Sinne des Konnexitätsprinzips erforderlich. Für den Kooperationsraum A 
ist dabei zu berücksichtigten, dass der VRR AöR nur 17 Stellen zugeteilt wurden, diese mit insge
samt 36 kommunalen Verkehrsunternehmen (davon 11 stadtbahn- bzw. straßenbahnbetreibende 
Unternehmen) aber eine weitaus größere Anzahl von kommunalen Fördervorhaben bearbeiten 
muss, als die beiden übrigen Kooperationsräume zusammen. 
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Die VRR AöR bittet demgemäß um eine angemessene Erhöhung der personellen Ausstattung mit 
Planstellen des gehobenen technischen Dienstes im Sinne des Konnexitätsprinzips. 

Zu § 13 (2): 

Die Formulierung .Anhörung der Zweckverbände" entspricht in ihrer Rechtswirkung dem Prinzip 
der Benehmensherstellung. Selbst wenn die Zweckverbände bzw. die VRR AöR gewichtige haus
haltsrechtliche Gründe und/oder regional- bzw. kommunalpolitische Argumente aufweisen würden 
könnten, die gegen eine Förderung von Maßnahmen der DB AG sprächen, könnte sich das für das 
Verkehrswesen zuständige Ministerium über diese Argumentation hinwegsetzen und eine Förde
rung entsprechender Vorhaben auch gegen den Wunsch der Zweckverbände bzw. der AöR durch
setzen . Diese rechtliche Stellung zu Lasten der Kooperationsräume ist aus Sicht der VRR AöR 
nicht hinnehmbar. Mit ihr geht eine Beschneidung des Selbstverwaltungsprinzips einher, indem die 
finanziellen Spiel räume durch Kürzung der Investitionspauschale eingeschränkt werden. Zudem 
besteht die Gefahr, dass bei einem nicht einvernehmlichen Rückgriff des Landes auf die Investiti
onspauschale gem. § 12 ÖPNVG NRW über § 13 Abs. 2 ÖPNVG NRW bereits rechtskräftige Zu
wendungsbescheide finanziell nicht mehr gedeckt sind, weil erforderliche Verpflichtungsermächti
gungen fehlen. Daher ist es zwingend erforderlich, die Einvernehmensherstellung mit den Zweck
verbänden bzw. der VRR AöR zur Voraussetzung zu machen. 

Hierzu wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 

"Diese Maßnahmen können vom Land im Einvemehmen mit den Zweckverbänden bzw. mit der 
AöR ergänzend gefördert werden. " 

Dem Entwurf zum ÖPNVG NRW ist kein Entwurf für geänderte Verwaltungsvorschriften beigefügt. 
Wir gehen davon aus, dass die Verwaltungsvorschriften aufgrund der Novellierung des ÖPNVG 
NRW unverändert bleiben . Sollten Änderungen beabsichtigt sein, würden wir gern ebenfalls vorab 
für eine Stellungnahme eingebunden werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

fPÄ . 
Martin Husmann ppa. Rolf Ommen 
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R~e_ und Gemeindebund 
'-- Nordrhein-Westfalen 

f~MI"O O 0 / 
Herrn Dieter Hil ser MdL 
Vors itzender des Ausschusses fur 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landtags ' RW 

sowie 

die weiteren Mitgli eder des Ausschusses 
flir Bauen, Wohnen , Stadtentwicklullg 
und Verkehr des Landtags NRW 

\N 

Landkreistag NRW: 
Dr. Markus Faber 
Tel.-Durchw,hl: 02 1 1.300.491.31 0 
E-Mail: m.faber@ lkt -nrw.de 

Städ tetag NR\V: 
I-I arald Lwowski 
Tt!I .-Durchwah l: 022 1.377 1.129 
E-Mail: harald.lwowski@staed tctag.de 

Städte- und Gemeindebund NR\V: 
Cara Eink 
Tel.-Durchwahl: 02 11.4578.233 
E-M ai l: cora.eink@kommunen-in-nrw.de 

Nahverkehr Rheinland: 
I-Ieiko Sedlaczek 
Te L- Dut'chwahl : 022 J .20808 .661 2 
E-Mail : Heiko.Sedlaczek@nvr.de 

Nahverkehr Westfalen-Lippe: 
Hurkhard Baslisch 
Tel. ·Durchwah l: 02303.95263. 10 
E-Mail : b.basli sch@nwl-info.de 

Verkehrsverbund Rhein -Ruhr: 
Martin I-Iusmann 
Tel. -Durchwahl: 0209. 1584.488 
c-Mail: hllsman n@vrr.de 

Aktellz..:ichcn: 36. 16.05 MF/M B 
Datum: 14.09.20 16 

Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des ÖPNV -Gesetz NRW 
Positionierung der kommunalen Spitzen verbände und der Zweckverbände/AöRs in den 
SPNV -Kooperati onsräumen 

Sehr geehrter He rr Hilser, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Anfang Juli diesen Jahres hat die Landesregierung elen Entwurf e ines Achten Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 

(8. ÖPNVG-ÄndG) beschlossen und in den Landtag eingebracht. Aus Sicht der kommuna

len Spitzenverbände und der Zweckverbände in den SPNV-Kooperationsräumen enthält 

der Gesetzentwurf einige Vorschriften, die kriti sch zu bewerten sind. Unbeschadet einer 

späteren formellen Anhörun g vor dem Ausschuss fur Bauen, Wohn en, Stadtentwicklung 

und Verkehr möchten wir uns bereit s zu diesem Zeitpunkt mit e iner ersten Einschätzung an 

die Mitglieder des Ausschusses mit den wichtigsten Anmerkungen und Kritikpunkten zu 

dem Gesetzentwurf wenden. 
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L Direktvergabe an eigene, kommunale Verkehrsunternehmen 

Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung keine 
näheren Aussagen zur Absicherung der Wah l möglichkeit der kommunalen Aufgabenträger 
in Bezug auf Direktvergaben an eigene, kommunale Verkehrsunternehmen enthält. Diese 
Problemstellung ist in der jüngeren Vergangenheit bundesweit mehrfach aufgetreten und 
auch in NRW praktisch relevant geworden. Auch wenn uns bewusst ist, dass diese Thema
tik in erster Linie in die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes fällt, ist es erforderlich, 
im Landesrecht entsprechende Instrumente zu r Absicherung der Gestaltungsfreiheit eines 
kommunalen Aufgabenträgers vorzusehen, so dass dieser insbesondere die beabsichtigte 
Direktvergabe einer Verkehrsleistung an ein eigenes, kommunales Unternehmen auch 
durchsetzen kann. Diese Absicherung der Direktvergabe muss vor allem die Fälle umfas
sen, in denen di ese im Wesentlichen dem Erhalt des Status-quo der durch ein kommunales 
Verkehrsunternehmen bisher erbrachten Verkehrsleistungen dient. 

a) Sicherungsklausel für Nahverkehrspläne 

Wir sch lagen vor, im ÖPNV-Gesetz NRW die Möglichke it vorzusehen, dass die kommu
nalen Aufgabenträger zur Absicherung von Direktvergaben in ihren Nahverkehrsplänen 
Zielstellungen zur Organisation des Nahverkehrs aufnehmen können. Dies müsste im 
Rahmen des § 8 Abs. 3 ÖPNVG-E erfolgen. Trotz einiger verbleibender kompetenzrechtli
cher Schwierigkeiten könnte eine so lche Vorgabe zumindest einen möglichen Abwä
gungsbelang im Rahmen späterer behördlicher oder ger ichtl icher Entscheidungen darstel

len. 

b) Einvernehmen zwischen Aufgabenträgern und Genehmigungsbehörden 

Weiterhin halten wir es für sinnvol l, eine Vorgabe in das ÖPNV-Gesetz NRW aufZuneh
men, wonach die Entscheidungen der Genehmigungsbehörden (in NRW die Bezirksregie
rungen) im Grundsatz nur im Einvernehmen mit den und nach Anhörung der betroffenen 
kommunalen Aufgabenträger erfolgen so ll : Eine so lche Vorgabe ließe das bundesrechtlich 
geregelte Letztentscheidungsrecht der Genehmigungsbehörde bei der Genehmigung ei
genwinschaftlicher Verkehre unberührt, würde jedoch den kommunalen Aufgabenträgern 
ein hinlängliches und für die Steuerung der Verkehrsinteressen wichtiges verbindliches 
Mitspracherecht einräumen. 

c) Pflicht zur Prüfung der Tragfähigkeit eines beantragten eigenwirtschaftlichen 
Verkehrs 

Viele beantragte eigenwirtschaft liche Verkehre, denen nach § 8 Abs. 4 PBefG Vorrang vor 
Direktvergaben einzuräumen wäre, sind oftmals unter Berücksichtigung des beantragten 
Umfangs der Verkehrslei stungen und der Ertragssituation nicht dauerhaft eigenwirtschaft
lich zu erbringen. Deshalb regen wir eine verstärkte Pflicht zur Prüfung der wirtschaftli
chen TragHihigkeit an. Im Rahmen dieser Prüfung sollte untersucht werden, ob ein bean-
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tragter eigenwirtschaftl icher Verkehr an hand eines vorgelegten Wirtschaftsplans voraus

sichtli ch flir d ie Dauer des beantragten Verkeh rs eigenwirtschaft lich zu erbringen ist, zu

gleich sollte damit e ine Prüfung der wirtschaftli chen Lei stungsfähi gkeit des Verkehrsun

ternehmens verbunden sein ; ggf. so llte dies durch entsprechende Verpfl ichtungen zu Si

cherheitsleistun gen abgesichert werden. Dabei kann zunächst offen bleiben, ob eine solche 

Vorgabe in das ÖPNVG aufgenommen wird oder in eine ausführende Verwaltungsvor

schrift . 

2. Keine unverhültnismäßigen E in griffe in die Selbstverwaltungsrechte der Zweck

verbände im SPNV - in sb. nach § 6 Abs. I und 2 ÖPNVG-E und § 6 Abs.4 ÖPNVG-E 

Sehr kritisch sehen wir die beabsichtigte Einflihrung von Zweckmäßigkeitsweisungsrech

ten gegenüber den Zweckverbänden im SPNV. Der Landesgesetzgeber hat mit dem 

ÖPNVG die Grundsatzentscheid ung getroffen, die Aufgabenträgerschaft beim SPNV den 

Kre isen und kre isfreien Städten zu übertragen, die diese Aufgabe über die gesetzlich vOr

gesehenen Zweckverbände in den Kooperationsräumen wahrnehmen. Gründe für diese 

Kommunali sierung wa ren insbesondere die Größe des Landes NR W und die starke Unter

schi ed lichkeit der Tei lräume in diesem Bundesland. Im Rahmen der Zukunftskommission 

für den ÖPNV wurde festgestellt , dass s ich diese regionalisierte Aufstellung des SPNV 

grundsätzli ch bewährt hat. 

Vor dicscm Ilintergrund lehneIl wir Zweckmäßigkeitswei sungsrechte des Ministeriums für 

Ballen, Wol1l1en. Stadtentwick lllng lind Verkeh r NR W (MBWSV NRW) gegenüber den 

Zweckverbänden ab. Solche Rechte greifen in die Selbstverwaltungshoheit der - über die 

Kreise lind kreisfreien Städte - demokrati sch legitimierten Organe der Zweckverbände e in, 

zudem besteht bei Zweckmäßigkeitsweislingsrechten die Gefahr, dass die politische Ent

scheidungsverantwortun g, die Vollzugsverantwortung und die Finanzierungsverantwor

tung ause inanderfa ll en . Im Übri gen gab es bis dato noch keinen Anwendungsfall , in dem 

ein konsensuales Vorgehen zwischen den Zweckverbänden nicht zu einem praxistaugli

ehen Ergebn is geführt häne. 

Daraus ergeben sich aus kommu naler Perspektive fo lgende Forderungen: 

a) Die vorgesehenen Entsche idungsrechte des MBWSV NRW bei Nichteinigung unter 

den Zweckverbänden (§ 6 Abs. I S. I und 2 ÖPNVG-E) gehen deutlich über das hin

aus, was in dem Abschlussberieht für die Zuk unftskomm ission ftir den ÖPNV vorge

sch lagen wurd e. Zwar kann in Einzelfä ll en e ine "Schi edsrichterfunkt ion" des MBWSV 

NRW notwendig sein , jedoch muss dies auf die Fälle e in es anderwe itig nicht behebba

ren Dissenses unter den Zweckverbänden beschränkt bleiben (Ausnahmefall charakter). 

Entsprechend den damal igen Vorschl ägen in der Zuk unftskom mission fur den ÖPNV 

schlagen wir vor, die Vorgaben zum kooperationsraumübergreifenden Zusammenwir

ken in § 6 ÖP 'VG durch ein von mindestens ei nem beteiligten SPNV -Aufgabemräger 

initiiertes Verfahren zu erwei tern , bei dem das MBWSV NRW zunächst im Verhand

lungswege einen Kompromiss zwischen den Zweckverbänden anstrebt, und - im Falle 
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eines verbleibenden Dissens - das MBWSV NRW unter Berücksichtigung der finanzi
ellen Ressourcen der beteil igten Zweckverbände sowie unter Abwägung über die 
zweckmäßige und wirtschaftli che Umsetzung einen Vorschlag unterbreiten kann. Ein 

so lcher Vorschlag sollte aus Transparenzgründen mit einer Kostenfolgeabschätzung 
versehen und dem nir Verkehr zuständigen Ausschuss des Landtages zur Kenntni s ge
geben werden. 

Nur fur den Fall , dass die Entscheidung ni cht im Sinne des Landes umgesetzt werden 
kann, so llte als letztes Mittel in Betracht kommen, di e Durchführung der Aufgabe ei 
nem Zweckverband zu übertragen. 

b) Das vorgesehene, in der Sache unbeschränkte Zweckmäß igkeitsweisungsrecht des 
MBWSV NRW beim SPNV-Netz mit besonderem Landesinte resse (§ 6 Abs. 4 
ÖPNVG-E) so llte entfallen. Es wäre inhaltlich ni cht beschränkt und könnte sich auf al
le verkehrliehe Aspekte des SPNV - 'etz im besonderen Landesinteresse beziehen. 
Wenn das Land NRW bzgl. des SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse den Bedarf 
nach einem größeren Einflu ss sieht, so llte dies durch eine Kooperation mit den Zweck
verbänden umgesetzt werden, nicht mit einem unbeschränkten Zweckmäßigkeitswei
sungsrecht. Zudem würde bei einem solchen Weisungsrecht die Verantwortlichkeit fur 
die Weisun g auf der einen Seite und die finanz iel le Gesamtverantwortung für die 
SPNV -Erbringun g auf der anderen Se ite ause in anderfa ll en. 

c) Der Wegfa ll der Notwendigkeit des Einvernehmens mit den Zweckverbänden bei der 
Definition des SPNV -Netzes im besonderen Landesinteresse (§ 7 Abs. 4 ÖPNVG-E) 
lehnen wir ab. Die SPNV-Zweckverbände in den Kooperat ionsräumen nehmen die 
Aufgaben der Koordination und die Gewäh rl eistung des SPNV wahr, verfügen über ei
ne hohe tech ni sche, planer ische und wirtschaft liche Fachkompetenz und sind zudem 
stellvertretend fur die Kommunen juristi sch und finanziell fur den SPNV verantwort
li ch. Vor di esem Hintergrund können wir nicht nachvollziehen, warum den Zweckver
bänden kein verbindli ches Mitspracherech t bei der Definition des SPNV-Netz im be
sonderen Landesinteresse eingeräumt werden so ll. Auf die vorgesehene Streichung der 
Wörter "den Zweckverbänden und "in § 7 Abs. 4 S. I ÖPNVG-E so llte daher verzich
tet werden. 

3. Neuverteilung der SPNV-Pauschalen nach § 11 Abs_ 1 ÖPNVG-E 

Wir nehmen die beabsichtigte Anhebung der Regionali sierung auf Bundesebene entspre
chende Erhöhung der SPNV-Pauschale nach § II Abs. I ÖPNVG-E auf I Mrd. Euro zu
stimmend zu r Kenntnis und begrüßen, dass die Mittel unter den Zweckverbänden im 
SPNV ,,( .. .) nach einem objekliven und lranSparenlen Verleilungsschliissel, der auch die 
BevölkerungsenIwicklung beriicksichligl ", verteilt werden sollen. 

Des Weiteren fo rdern wir, künftige Erhöhungen der Regionalisierungsmitte l des Bundes 
Eins-zu-Eins an die Aufgabenträger anteil ig weiterzu reichen, um ein Anwachsen der Mit
tel ana log zur zukünftigen Erhöhung der Bundesmittel sicherzustell en. 
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Zudem würden wir es begrlißen, wenn der zur Anwendung kommende Verteilungsschlüs
sel, wenigstens seiner wesentlichen Gestalt nach , bereits im ÖPNV-Gesetz NRW selbst 
aufgefllhrt werden würde, und nicht erst in einer Rechtsverordnung. Grundsätzlich ist der 
parlamentarische Gesetzgeber dazu berufen. alle wesent li chen Elemente einer vorgesehe
nen Regelung selbst zu regeln und diese nicht alleine der Ministeria lverwaltung zu überlas
sen. Die Rechtsverordnung so llte (nur) dazu dienen, die Zuordnung der Finanzmittel der 
Summe nach zu konkretisieren. 

4. Förderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-E 

Grundsätzlich begrüßen wir die Erhöhung der Finanzmitte l Im Rahmen des § II Abs. 2 
ÖPNVG-E auf 130 Mio. Euro pro Jahr, wenngleich diese Erh öhung im Wesentlichen nur 
die PreissteigerLingsraten seit 2008 abbi lden dürfte. 

Deutlich problematischer ist dagegen die vorgesehene Einschränkung der Verwendungs
zwecke in § II Abs. 2 S. 6 ÖPNVG-E. Nach der beabsichtigten Regelung müssen mindes
tens 30% der Pauschale als Anreiz zum Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge 
verwendet werden. Diese Regelung beschränkt die kommuna len Aufgabenträger im stra
ßengebundenen ÖP V in ihren Entscheidungsfreiheiten und dürfte im Ergebnis dazu fuh

ren, dass selbst heute schon bestehende Regelungen zur Fahrzeugförderung in den Kreisen 
und kreisfreien Städten vor Ort wieder getlndert werden müssten. Zudem würde die Pflicht 
zum Einsatz neulVerliger Fahrzeuge dazu fuhren , dass Fahrzeuge nicht nach betriebswirt
schaftlicher Notwend igkeit beschafft werden, sondern nach Verfugbarkeit der Finanzmit
tel. 

Eine gesetzlich verpflichtende Regelung zur Fahrzeugförderung ist eigentlich gar nicht 
notwendig, da die jetzige Regelung den Aufgabenträgern hinreichende Spielräume eröff
net, eine eigene Entscheidung über die Fahrzeugförderung und ggf. ihre Ausgestaltung zu 
treffen. Zudem wü rde eine verpflichtende Fahrzeugförderung viele Aufgabenträger vor 
EU-beihilfenrechtliche Probleme stellen. 

In jedem Fall bedarf es jedoch deutlich größerer Flexibilität bei der jetzt vorgesehenen 
Regelung. Denkbar wäre dabei folgende Formulierung: 

,,( ... ) mindestens 30% der Pauschale sollen als Anreiz ZUlll Einsatz moderner lind bar
riereJreier Fahrzeuge, zum Erreichen eines niedrigeren Flotlenallers oder zur Sicher
stellung bestimmter, vom A ujgabenlräger vorgegebener Ausslatlungsmerkmale der 
Fahrzeuge venvendel werden H. 
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5. Regelung zu den Ausgleichsleistungen nach § lla ÖPNVG 

a) Im Rahm en des § Il a ÖPNVG NRW so ll fiir Verkehre, die aufgrund eines öffentli

chen Dienstle istungsauftrages im Sinne von Art. 3 Abs. I der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 durchgefti hl1 werden, die Zuordnung und Berechnung nach § II Abs. 2 

Satz 5 ÖPNVG-E fiir die Jahre ab 20 14 jeweil s getrennt vorgenom men werden. 

Hierzu ist kriti sch anzumerken, dass eine rückwirkende Berechnung di e Praxis vor er

hebliche Schwierigkeiten stellen würde und zum Teil - dort , wo di e Berechnungen be

reits vo llzogen sind - nicht mehr möglich wäre. Daher so llte die Neurege lung im 

Rahmen des § 11 a ÖPNVG-E erst ab dem nächsten Kalenderjahr, a lso dem Ka lender

jahr 20 17, in Kraft treten. 

b) In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei sen, dass die Regelung des § Ila 

ÖPNVG als Ausgleichs leistung in der Form der "A ll gemeinen Vorschrift" im Sinne 

von Art. 3 S. I (EG) 1370/2007 in vielen Fällen dazu fLi11l1, dass Verkehre als eigen

wirtschaftlich im S inne des § 8 Abs. 4 PBefG angesehen werden, obwohl diese zu 

nicht unwesentlichen Tei len au s Steuermitte ln finan z iert werden. 

Sollte auf Bundesebene und ergänzend auf Landesebene keine wirksame Rege lung zur 

Sicherung von Direktvergaben kommuna ler Aufgabenträger an eigene Verkehrsunterneh

men getroffen werden, müsste di e gegenwärt ige Regelung des § 11 a ÖPNVG zumindest 

hinsichtlich des vorgegebenen In strumentariums flexibili siert werden. Dies könnte dadurch 

erfolgen, dass bei Beibehaltung der grundsätzli chen Ausgleichsleistung fLir Verkehrsunter

nehmen nach § Il a ÖP VG die Wahl des Förderinstrumentariums in das Ermessen der 

Aufgabenträger gestellt wird. Daher sollte in d iesem Fall die ,.Soll-Rege lung" in § Ila 

Abs.2 S. 6 ÖP 'VG-E in e ine " Kann-Rege lu ng" geändert werden. 

6. Bindung an den ÖPNV-Bedarfsplan in § 12 Abs. 3 Satz 6 ÖPNVG u nd § 11 Abs. 1 

S.5 ÖPNVG 

Die Bindung des strecken bezogenen Aus- und Neubaus von Schienen infrastrukturen mit 

zuwendungsfahi gen Ausgaben von meh r a ls 5 Mio. Euro an die vorherige Aumahme in 

den ÖPNV-Bedarfsplan des Landes gem. §§ I 1 Abs. I Satz 5 sowie 12 Abs. 3 Satz 6 

ÖPNVG-E lehn en wir in der vorgesehenen Form ab. Die aus der kommunalen Ebene her

aus legitimierten Gremien der Zweckverbände in den Kooperationsräumen können am 

sachnächsten und unter Berücksichtigung örtlicher bzw. regionaler Belange entscheiden, 

welche streckenbezogenen Aus- und Neubaumaßnahmen am sinnvollsten sind. Zudem ist 

die Grenze von 5 Mio. Eu ro zu niedrig angesetzt. 

Wie schlagen in diesem Kontext vor, be i der Förderun g des st reckenbezogenen Aus- und 

Neubaus von Schieneninfrast ru kt uren d ie dezentralen Sp iel räume der Zweckverbände 

grund sätzlich zu erhalten und eine stärkere Abstimmungspflicht mit dem MBWSV NRW 

vorzusehen. Daher sol lte das Erfordernis eines " Benehmens" zwischen den Zweckverbän-
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den in den Kooperationsräumen und dem MBWSV NRW fLir die Förderfah igkeit eines 
strecken bezogenen Aus- und eu baus genügen. 

Sch ließlich so llte auf eine Befristung des § 12 Abs. ÖPNVG-E dringend verz ichtet wer
den, da diese der notwendigen Planungssicherhei t im Bereich der Infrastrukturprojekte 
entgegen steht und das falsche politi sche Signal aussendet. 

Wir si nd dankbar, wenn Sie die genannten Hinweise und Anregungen im weiteren Gesetz
gebungsverfahren zum ÖPNV -Gesetz NR W berücksicht igen; fLir eine vertiefende Erörte
rung stehen wir gerne zur Verfligung. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Hilmar von Lojewski 
Beigeordneter 
des Städtetages Nordrhein-Westfalen 

In Vel1retung 

Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneter 
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

In Vertretung 

'UwJ_/),(~/(- 4 
Horst-Heinrich Gerbrand 
Geschäftsflihrer 
des Städte- und Gemeindebundes 
Nordrhein-Westfalen 

Heiko Sedlaczek 
GeschäftsfLihrer 
Nahverkeh r Rheinland GmbH 

/V'- .. 

Dr. Ulrich Conradi 
Verbands vorsteher 
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe 

Martin Husmann 
Vorstand 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 




